
Stutenanmeldung - Fjarki frá Feti IS1999186911 

Gemäß der aktuell gültigen Zuchtbuchordnung des Niederösterreichischen Islandpferde 
Zuchtverbandes NIZ und der im folgenden angeführten Deckbedingungen, wovon ich beides 
hiermit ausdrücklich anerkenne, melde ich zur Bedeckung durch den Hengst Fjarki frá 
Feti, IS1999186911, meine Islandpferdestute wie folgt an: 

Name der 
Stute 

 
Das Kleingedruckte – Die Deckbedingungen:  

Die Stute muss frei von ansteckenden Krankheiten sein und aus 

einem seuchenfreien Bestand kommen. Sie muss gegen Influenza 

geimpft sein. Eine CEM-Tupferprobe, deren Endbefund nicht älter 

als 14 Tage sein darf, ist bei Ankunft der Stute vorzulegen. Im Falle 

von Krankheiten oder Verletzungen, bei denen eine tierärztliche 

Behandlung notwendig erscheint, wird von den Hengsthaltern nach 

deren Ermessen zu Lasten und im Auftrag des Stutenbesitzers ein 

Tierarzt hinzugezogen. Das Gleiche gilt sinngemäß für evtl. 

anfallende Hufschmiedearbeiten.  

Die Hengsthalter behalten sich das Recht vor, die Stute von der 

Bedeckung auszuschließen, falls sie der Ansicht sind, dass eine zu 

hohe Verletzungsgefahr für die Stute oder den Hengst vorliegt. In 

diesem Falle erhält der Stutenbesitzer die Anzahlung der 

Deckgebühr zurückerstattet, nicht jedoch Einstellgebühren oder 

andere Kosten z.B. für die Unterbringung der Stute oder 

Tierarztkosten. 

Für bestmögliche Unterkunft und Pflege ist Sorge getragen. Die 

Hengsthalter und der Islandpferdehof im Gut Sachsengang 

übernehmen jedoch keine Haftung für Tod, Beschädigung oder 

Minderwertigkeit der Stute bzw. des dazugehörigen Fohlens, gleich 

welcher Ursache. Auch für Schäden, die durch die Zuführung der 

Stute zum Hengst oder durch den Deckakt selbst entstehen, sind die 

Hengsthalter und der Islandpferdehof im Gut Sachsengang nicht 

haftpflichtig. Die Haftung der Hengsthalter und des 

Islandpferdehofs im Gut Sachsengang beschränkt sich auf Schäden, 

die von ihnen grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt 

werden. Jede weitere Haftung ist ausgeschlossen.  

Für von seinem Pferd verursachte Schäden haftet ausschließlich der 

Stutenbesitzer. Er ist dafür verantwortlich, dass eine, sämtliche 

Fälle der Tierhalterhaftung und sonstigen Risiken abdeckende 

Haftpflichtversicherung für das Pferd besteht.  

Die Deckgebühr beträgt € 900,-  

Die Weidegebühr beträgt € 8,- pro Tag inklusive Box. 

Eine Anzahlung von € 300,- ist bei Anmeldung der Stute auf 

folgendes Konto zu überweisen: Hans-Michael Schoebinger,  

Bank Austria, BLZ 11000, Kontonr. 12021598300, IBAN 

AT391100012021598300, BIC/Swift BKAUATWW 

Ein kostenfreies Nachdecken im selben oder im nächsten Jahr ist 

nur möglich, wenn bis spätestens zwei Monate nach Ende der 

jeweiligen Deckperiode eine Trächtigkeitsuntersuchung mit 

negativem Ergebnis vorliegt.  

Wir berechnen keinen Mehraufwand für die Pflege von 

Ekzempferden.  

Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.  

Die Bezahlung sämtlicher Gebühren und Kosten abzüglich der 

Anzahlung erfolgt bei der Abholung der Stute. 

Farbe 
 

FEIF-ID  

Geb. am  

Abstammung Vater 
 

 Mutter 
 

Im Vorjahr gedeckt von 
 

Ergebnis 
 

Meine Stute ist… � Maidenstute 

� nicht tragend 

� tragend, vermutlicher 
Abfohltermin 

 

� Meine Stute soll am Islandpferdehof im 
Gut Sachsengang abfohlen 

Ich bringe die Stute am 
 

� vor dem Abfohlen � mit Fohlen 

Besitzer der 
Stute 

 

Wohnort 
 

Straße 
 

E-Mail 
 

Telefon  

Fax  

Datum: Unterschrift des Stutenbesitzers: 

  

Per Fax an +43 1 2533 033 4095 oder per Post: Islandpferdepferdehof im Gut Sachsengang, 
Am Hof 4, 2301 Oberhausen, Österreich; oder gescannt und per Email an: info@fjarki.com 
Für weitere Information: www.fjarki.com | Email info@fjarki.com | Tel. +43 676 724 7433 


